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Entgelt für den Messstellenbetrieb von modernen Messeinrichtungen 
(mME) und intelligenten Messsystemen (IMSys) gemäß 
Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) 

 
Preisblatt der Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH 
für Standard- und Zusatzleistungen 
Gültigkeit ab 01.01.2026 

In Abhängigkeit der Ausstattung der Messstelle und des Jahresverbrauchs (bei Letztverbraucher) bzw. 
der installierten Leistung (bei Anlagenbetreiber) ergeben sich nach § 29 i.V.m. §§ 30, 32, 34 u. 35 MsbG 
die in den nachfolgenden Tabellen dargestellten Preise. 

Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, im Fettdruck mit Mehrwertsteuer (z. Zt. 19 %) angegeben. 
Die Nettopreise sind gerundet. 

 
 

1. Entgelt für den Messtellenbetrieb von modernen Messeinrichtungen* 

 

Moderne Messeinrichtung 
(Standard ohne Intelligenz) 

Anschlussnetzbetreiber 
€ / Jahr 

Anschlussnutzer 
€ / Jahr 

 für den Letztverbraucher/Anschlussnutzer 0 / 0 21,01 / 25,00 

 für den Anlagenbetreiber 0 / 0 21,01 / 25,00 

 
* Jährliche Bereitstellung der Messwerte und ohne Tarifschaltgerät 

 
 

2. Entgelt für den Messstellenbetrieb von intelligenten Messsystemen: 

Letztverbraucher / Anschlussnutzer* 

 

Letztverbraucher mit einem Verbrauch (im 
Mittel über die letzten drei erfassten 
Jahresverbrauchswerte) je Zählpunkt 

Anschlussnetzbetreiber 
€ / Jahr 

Anschlussnutzer 
€ / Jahr 

0 bis 3.000 kWh 25,21 / 30,00 25,21 / 30,00 

3.000 kWh bis 6.000 kWh 25,21 / 30,00 25,21 / 30,00 

über 6.000 bis 10.000 kWh 67,23 / 80,00 33,61 / 40,00 

über 10.000 bis 20.000 kWh 67,23 / 80,00 42,02 / 50,00 

über 20.000 bis 50.000 kWh 67,23 / 80,00 92,44 / 110,00 

über 50.000 bis 100.000 kWh 67,23 / 80,00 117,65 / 140,00 

über 100.000 kWh** 67,23 / 80,00 individuell 

Steuerbare Verbrauchseinrichtungen nach 
§ 14a EnWG 

67,23 / 80,00 42,02 / 50,00 

 
*   Unter Vorbehalt der jeweils aktuellen Gesetzgebung und technischen Verfügbarkeit. 
** Preis wird rechtzeitig vor Rollout dieser Kundengruppe veröffentlicht. 
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3. Entgelt für den Messstellenbetrieb von intelligenten Messsystemen (iMSys): 

Anlagenbetreiber* 

 

Installierte Leistung je Anlage 
Anschlussnetzbetreiber 

€ / Jahr 
Anschlussnutzer 

€ / Jahr 

bis einschließlich 7 kWp 25,21 / 30,00 25,21 / 30,00 

über 7 bis einschließlich 15 kWp 67,23 / 80,00 42,02 / 50,00 

über 15 bis 25 kWp 67,23 / 80,00 92,44 / 110,00 

über 25 bis 100 kWp 67,23 / 80,00 117,65 / 140,00 

über 100 kWp***  67,23 / 80,00 
individuell 

 

 
*   Unter Vorbehalt der jeweils aktuellen Gesetzgebung und technischen Verfügbarkeit. 
**  Die Regelung des alten MsbG sah hier eine Differenzierung bei 1 kWp Anlagenleistung (unter 1 kWp 
Anlagenleistung war keine Ausstattung mit iMSys vorgesehen) 
*** Preis wird rechtzeitig vor Rollout dieser Kundengruppe veröffentlicht. 
 
 

4. Preise für optionale Einbaufälle von intelligenten Messsystemen (iMSys) 
 

 
Für den Letztverbraucher / Anschlussnutzer 

€ je Messlokation und Jahr 

Verbrauch kleiner gleich 
6.000 kWh/a** 

25,21 / 30,00 

 

 Für den Anlagenbetreiber 
€ je Messlokation und Jahr 

Installierte Leistung kleiner gleich 
7 kW** 

25,21 / 30,00 

 
*   Unter Vorbehalt der jeweils aktuellen Gesetzgebung und technischen Verfügbarkeit. 
** Preisobergrenze für optionale Ausstattung nach §29 Abs. 2 MsbG 
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5. Entgelt für Zusatzleistungen*** 

 

Zusatzleistung € je Messlokation und Jahr 

mME – Schaltgerät/Tarifschaltung 8,76 / 10,42 

Wandlersatz Mittelspannung 252,00 / 299,88 

Wandlersatz Niederspannung 24,00 / 28,56 

Prepaymentzähler 64,20 / 76,40 
 

Zusatzleistungen im Sinne von § 34 Abs. 2 MsbG (Nr.*) 

Steuerungseinrichtungen/Netzanbindungspunkte** 
Anschlussnutzer/Lieferant 

84,03 / 100,00 

Vorzeitige Ausstattung von Messstellen mit einem iMSys auf 
Wunsch bei Pflichtrollout ** 

Anschlussnutzer/Lieferant 
84,03 / 100,00 

 
*    Nummerierung aus dem Gesetz §34 Abs.2 MsbG 
**   Der Preis wird einmalig berechnet. 
*** Unter Vorbehalt der jeweils aktuellen Gesetzgebung und technischen Verfügbarkeit. 
 
 
 
Zukünftig werden weitere Zusatzleistungen angeboten und im Preisblatt ergänzt. 


